
 

 

Fair Value REIT-AG, München  

ISIN: DE000A0MW975 - WKN: A0MW97 

 

Ordentliche Hauptversammlung 

am Dienstag, den 27. Mai 2014, um 11:00 Uhr 

im Haus der Bayerischen Wirtschaft,  

Europa Saal, 

Max-Joseph-Str. 5 

80333 München 

 

 

 

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der 

Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 

Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 10 

 

a) Einleitung 

 

Der Vorstand hat zu Punkt 10 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 

Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für 

den Bezugsrechtsausschluss erstattet. Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung 

an in den Geschäftsräumen der Fair Value REIT-AG, Leopoldstr. 244, 80807 

München, Deutschland, zur Einsicht der Aktionäre aus, ist über die Internetseite der 

Gesellschaft unter www.fvreit.de/Investor-

Relations/Hauptversammlung/Einladung zugänglich und liegt auch während der 

Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus. Eine Abschrift wird jedem 

Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos erteilt und zugesandt. Der 

Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:  

 

b) Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG  

 

Deutsche Unternehmen dürfen eigene Aktien in begrenztem Umfang auf Grund 

einer besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung erwerben. Die 

Laufzeit der Ermächtigung ist nicht mehr wie früher auf achtzehn Monate, sondern 

auf fünf Jahre begrenzt. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien bis zu einer Höhe von 

10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Dabei soll der 

Gesellschaft vorliegend die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu allen 

gesetzlich zulässigen Zwecken zu erwerben, etwa zur Reduzierung der 



 

 

Eigenkapitalausstattung, zur Kaufpreiszahlung für Akquisitionen oder aber, um die 

Aktien wieder zu veräußern.  

 

c) Erwerb durch öffentliches Kaufangebot  

 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit 

erhalten, eigene Aktien außerhalb der Börse, insbesondere durch ein öffentliches, 

an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. Der 

Gesellschaft wird damit größere Flexibilität eingeräumt.  

 

Bei dem Erwerb eigener Aktien über ein öffentliches Kaufangebot ist der 

aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Sofern ein öffentliches 

Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch 

soll es zulässig sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner 

Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit 

dient dazu, glatte Erwerbsquoten festlegen zu können und trotzdem kleine 

Aktienbestände zu berücksichtigen.  

 

d) Verwendungsmöglichkeiten der eigenen Aktien 

 

Die Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient der vereinfachten 

Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die 

Hauptversammlung der Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung 

als über die Börse unter Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigen.  

 

Insbesondere können die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 

einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im 

Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit einer 

solchen Veräußerung liegt im Interesse der Gesellschaft. Sie erlaubt eine schnellere 

und kostengünstigere Platzierung der Aktien als deren Veräußerung unter 

entsprechender Anwendung der Regeln eines Bezugsrechts der Aktionäre. Den 

Aktionären entsteht nach der Wertung des Gesetzgebers kein Nachteil, da sie, 

soweit sie am Erhalt ihrer Stimmrechtsquote interessiert sind, die entsprechende 

Anzahl von Aktien jederzeit an der Börse erwerben können.  

 

Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, eigene Aktien als 

Gegenleistung bei dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 

Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder 



 

 

sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, 

Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten anbieten zu 

können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft 

verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene 

Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, 

um Akquisitionschancen schnell und flexibel nutzen zu können. 

 

Ferner sieht die Ermächtigung die Möglichkeit vor, die eigenen Aktien vorbehaltlich 

einer entsprechenden Änderung der Satzung (Tagesordnungspunkt 11) zur 

Sachausschüttung an die Aktionäre zu verwenden. 

Schließlich sieht die Ermächtigung die Möglichkeit vor, dass die erworbenen 

eigenen Aktien zur Bedienung eines Aktienoptionsplanes eingesetzt oder ohne 

erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. In den 

letzten Jahren hat sich diese Form der Entlohnung für geleistete Dienste bei 

Aktiengesellschaften etabliert, und sie stellt ein flexibles Instrument zur 

Leistungsmotivierung der Mitarbeiter und Vorstände dar. Die Gesellschaft soll in die 

Lage versetzt werden, auch erworbene eigene Aktien für die Bedienung solcher 

Bezugsrechte einzusetzen. Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen 

Aktien wird sich der Vorstand und im Falle der Bedienung von Aktienoptionen des 

Vorstands der Aufsichtsrat im Übrigen allein vom Interesse der Aktionäre und der 

Gesellschaft leiten lassen. 

 

e) Berichterstattung 

 

Der Vorstand wird der jeweils folgenden Hauptversammlung über eine Ausnutzung 

dieser Ermächtigung berichten. Zudem gibt die Gesellschaft im Anhang zum 

jeweiligen Jahresabschluss den Bestand an eigenen Aktien der Gesellschaft, den 

Zeitpunkt des Erwerbs, die Gründe für den Erwerb, bei entsprechenden 

Transaktionen im betreffenden Geschäftsjahr sogar die jeweiligen Erwerbe oder 

Veräußerungen unter Angabe der Zahl der Aktien, des Erwerbs- oder 

Veräußerungspreises sowie die Verwendung des Erlöses, an. 

 

Konkrete Pläne für die Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehen derzeit noch 

nicht. 

 

 

  



 

 

 

München, im April 2014 

 

Fair Value REIT-AG 

 

Der Vorstand 

 


